
Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGBs 
 

§1 Anwendungsbereich - Geltung  
 

(1) Der Oberland Run Day wird nach den Bestimmungen des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) 
veranstaltet. In Abweichung dazu ist die Netto-Zeit Grundlage zur Ermittlung des Schnelleren, bei gleicher 
Netto-Zeit entscheiden die Zehntel- und Hundertstel-Sekunden, danach die bessere Brutto-Zeit. Veranstal-
ter des Oberland Run Day ist  die cw-running sport events GbR (nachstehend „cw-running sport events"). 
 
(2) Diese Teilnahmebedingungen sind Bestandteil des Vertrages zwischen Veranstalter und Teilnehmer. 
Änderungen, die vom Veranstalter im Internet oder in Schriftform bekannt gegeben werden, werden         
ohne weiteres Vertragsbestandteil. 
 
§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen  
 

(1) Beim Run Day ist startberechtigt: beim Halbmarathon jeder, der das 16. Lebensjahr vollendet hat. Für 
die Halbmarathon-Staffel (4x5km), den 10km- und 5km-Lauf und 5km-Nordic Walking besteht keine Al-
tersbeschränkung. 
Beim Schüler A/B-Rennen sind die Jahrgänge 1995 – 1998, beim Schüler C/D-Rennen die Jahrgänge 
1999 – 2002 und beim Zwergerl-Lauf die Jahrgänge 2003 – 2010 startberechtigt. 
 

Bei minderjährigen Teilnehmern übernehmen die Eltern die Haftung für ihre Kinder. 
 

Die Teilnahme am Oberland Run Day unter Verwendung anderer Sportgeräte als Nordic Walking Stöcke 
ist nicht gestattet. Sportgeräte, die der vorstehenden Beschreibung nicht entsprechen, oder in sonstiger 
Weise die Sicherheit oder Gesundheit der Teilnehmer oder Besucher der Veranstaltung beeinträchtigen 
könnten, müssen vom Veranstalter ausdrücklich zur Teilnahme an der Veranstaltung zugelassen wer-
den.  
 
(2) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmern vor Beginn der Veranstaltung 
bekannt. Den Anweisungen des Veranstalters und seines entsprechend kenntlich gemachten Personals 
ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veran-
staltung stören oder die Sicherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter             
berechtigt, den jederzeitigen Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung und/oder die Disquali-
fizierung auszusprechen. Rechtlich bindende Erklärungen können gegenüber den Teilnehmern nur von 
dem hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben werden. 
  
§ 3 Anmeldung – Teilnehmerbeitrag – Zahlungsbedingungen – Rückerstattung  
 

(1) Die Anmeldung erfolgt online über unser Anmeldeportal auf der Oberland Run Day Webseite 
(www.oberland-runday.de). Anmeldungen per Telefax oder E-Mail werden nicht angenommen.  
 
(2) Zahlungen können ausschließlich per Lastschrift erfolgen. Anmeldungen von Teilnehmern ohne                      
einmalige Lastschrifteinzugsermächtigung für den Organisationsbeitrag zzgl. evtl. gebuchter Sonderleis-
tungen werden grundsätzlich nicht angenommen. 
 
(3) Der Veranstalter versendet an den Teilnehmer nach Erhalt der Anmeldung umgehend die Bestäti-
gung des Anmeldeeingangs und den Rechnungsbetrag, der eingezogen wird. Nach Eingang des Teil-
nahmebeitrages und Abschluss des Vergabeverfahrens werden Informations-Newsletter versendet. Der 
Veranstalter behält sich vor, einen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren und/oder von der Veranstal-
tung auszuschließen, wenn dieser entweder bei seiner Anmeldung falsche Angaben zu personenbezo-
genen Daten gemacht hat, er einer Sperre durch den DLV bzw. IAAF unterliegt oder der Verdacht be-
steht, dass der Teilnehmer nach Einnahme nicht zugelassener Substanzen (Doping) an den Start geht. 
 
(4) Die Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und nicht übertragbar. Startnummern sind nicht                                
übertragbar.  
 
(5) Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an oder erklärt vorher seine Nichtteilnahme gegen-
über dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Teilnehmerbeitrages als Organisati-
onsgebühr.  
 
(6) Die Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages kommt im Übrigen nur bei vollständigem Ausfall der 
Veranstaltung in Betracht. Ist der Ausfall vom Veranstalter nicht zu vertreten, findet nur eine teilweise Er-
stattung statt, in Höhe der nach Abzug des auf den Teilnehmer entfallenden anteiligen bereits vom Veran-
stalter getätigten Aufwandes verbleibenden Differenz; dabei bleibt dem Teilnehmer der Nachweis vorbe-
halten, dass dieser anteilige Aufwand geringer war. 



 
(7) Der Veranstalter setzt ein organisatorisches Limit von 2.500 Teilnehmern fest. Anmeldungen, die das 
Limit überschreiten, werden nicht angenommen. 
 
§ 4 Haftungsausschluss - Haftungsbegrenzung  
 

(1) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder 
aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen 
oder diese abzusagen, besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilneh-
mer. 
 
(2) Der Veranstalter haftet nur für fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermö-
gensschäden. Die Haftung für nur fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig verursachte Personenschäden ist 
der Höhe nach auf die vom Veranstalter unterhaltene verkehrsübliche Haftpflichtversicherung                                          
beschränkt. Die Versicherungssummen belaufen sich derzeit auf € 2.000.000,00 bei Personenschäden 
sowie € 200.000,00 bei Sach- und Vermögensschäden pro Schadensfall. Der Veranstalter haftet – außer 
bei Vorsatz - nicht für atypische und nicht vorhersehbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Vertre-
ter, Erfüllungsgehilfen und Dritten, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem Zweck vertraglich verbunden ist.  
 
(3) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im                                         
Zusammenhang mit der Teilnahme an Laufveranstaltungen. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen                               
Gesundheitszustand vorher zu überprüfen und die insbesondere auf den Internetseiten des Veranstal-
ters bereitgestellten Gesundheitshinweise zu beachten.  
 
(4) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unentgeltlich verwahrte Gegenstände. 
 
§ 5 Datenerhebung und -verwertung  
 

(1) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten, werden gespeichert 
und nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Dies gilt insbeson-
dere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§ 28 BundesdatenschutzG). Mit der Anmel-
dung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 
 
(2) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme 
an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Print-
medien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne Anspruch auf 
Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden.  
 
(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen Daten an 
Dritte zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins 
Internet weitergegeben werden. 
 
(4) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres, 
Vereins, seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen veranstaltungsre-
levanten Printmedien (Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und in allen elektronischen Medien wie dem 
Internet einverstanden. 
 
§ 6 Zeitmessung und regelwidriges Verhalten  
 

(1) Die Zeitmessung erfolgt ausschließlich mittels „MikaTags“. 
 
(2) Der Chip ist auf der Rückseite der Startnummer aufgeklebt. Er kann nur für diese Veranstaltung ein-
gesetzt und muss nicht zurückgegeben werden. 
 
(3) Jeder ausgegebene Chip wurde bei der Ausgabe an den Teilnehmer auf seine Funktionsfähigkeit hin 
überprüft. Eine Gewährleistung und/oder Haftung des Veranstalters wegen der Mangelhaftigkeit des 
Chips, die nach Ausgabe auftritt, ist ausgeschlossen. 
 
(4) Wird die offiziell zugeteilte Startnummer in irgendeiner Weise verändert, insbesondere auch der                                
Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich gemacht, so wird der Teilnehmer von der Zeitwertung aus-
geschlossen (Disqualifikation).  

 
Stand: Juli 2010 


